
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factsheet 
SAP

®
 Compliance PlugIn 

Sanktionslistenprüfung 



Die Grundlagen 

Als Folge des Terroranschlags vom 11. September 2001 wurden auf Basis verschiede-

ner UN-Resolutionen sogenannte Sanktionslisten eingeführt, die Personen und Organi-

sationen enthalten, mit denen jeglicher Handel und Geschäftsverkehr untersagt ist.  

 

Diese Resolutionen sind in entsprechende EG-Verordnungen umgesetzt und im Raum 

der Europäischen Union gültig. Die wichtigsten Vorschriften sind im Folgenden zusam-

mengefasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationale Vorschriften 
 

¶ 2001 UN-Resolution 1373 

¶ 2002 UN-Resolution 1390 

Europäische Vorschriften 
 

¶ 27. Dezember 2001 - Verordnung (EG) 

Nr. 2580/2001 über spezifische, gegen 

bestimmte Personen und Organisationen 

gerichtete restriktive Maßnahmen zur Be-

kämpfung des Terrorismus. 

 

¶ 27. Mai 2002 - Verordnung (EG) Nr. 

881/2002 über die Anwendung bestimm-

ter spezifischer restriktiver Maßnahmen 

gegen bestimmte Personen und Organi-

sationen, die mit Osama Bin Laden, dem 

Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in 

Verbindung stehen. 

 



Die Sanktionen 

Die Verbote und Beschränkungen sind strafbewehrt und werden als Embargoverstoß 

behandelt. Maßgebliche Strafvorschriften sind §34 Abs. 4 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6 Nr. 4 und 

Abs. 7 des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG). 

¶ Vorsätzliche Verstöße können mit Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren geahndet werden. 

¶ In besonders schweren Fällen können Verstöße mit Freiheitsstrafen nicht unter 

zwei Jahren bestraft werden. 

¶ Der Versuch allein ist strafbar. 

¶ Bei fahrlässigem Handeln kann eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder eine 

Geldstrafe verhängt werden. 

¶ Die Verletzung von Mitteilungspflichten wird grundsätzlich nach §70 Abs. 5i und 

Abs. 5h AWV als Ordnungswidrigkeit geahndet. 

 

 

 

 

Das Problem 

Die EG-Verordnungen lassen die Frage offen, wie sichergestellt wird, dass gelisteten 

Geschäftspartnern keine Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden. Insbesondere im Hinblick auf die unternehmensinterne Umsetzung der Pflicht 

zur Einhaltung der Verbote lassen sich daher keine allgemeingültigen Aussagen treffen. 

 

 

 

 

Die Lösung 

Ein globaler Standard für Compliance-Prüfungen ist kaum festzulegen. Art und Umfang 

der Prüfungen werden ein mehr oder weniger individueller Kompromiss zwischen Auf-

wand und Wirtschaftlichkeit sein. Die standardisierte SAP-Schnittstelle für Compliance 

von dbh und BTIM ist ein modulares, leicht zu konfigurierendes SAP-Add-on, das in 

Verbindung mit Advantage Compliance flexibel an die Kundenbedürfnisse angepasst 

werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Folgende PlugIn-Komponenten können genutzt werden: 
 

¶ Adressextraktion aus SAP, Dateiübertragung und Verarbeitung der Rück-

meldung im Batchlauf 

¶ Synchron-Prüfungen über Webservice 

¶ Monitor und Dokumentation 

¶ Aktionsmodule 

¶ Triggermodule 

¶ SAP-Prozessberatung. 

 

 

Über die Nutzung von Aktions- und Triggermodulen können individuell Prozesse z.B. bei 

Änderung des Kundenstamms oder einer Prüfung bei Auftragsanlage abgestimmt wer-

den. Je nach Ergebnis können individuelle Reaktionen wie z. B. das Sperren eines Be-

leges ausgelöst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Individuelle Zusammenstellung 

Mit profunder Kenntnis der Strukturen in SAP-Systemen unterstützen die dbh und BTIM 

bei der prozesstechnischen Umsetzung. Je nach Bedürfnissen kann der Kunde seine 

Lösung aus drei Modulsätzen zusammenstellen:  

 

¶ Batchprüfung: Es werden Adressdaten aus SAP-Lösungen extrahiert, von Advan-

tage Compliance geprüft und eine Ergebnisdatei an das SAP-System zurückge-

schickt.  

¶ Deltaprüfung: Bei Änderungen der Sanktionslisten überprüft Advantage Comp-
liance pro aktiv alle bereits geprüften Adressen und meldet ggf. auftretende Tref-
fer per E-Mail und/oder als Ergebnisdatei.  

¶ Synchronprüfung: Je nach individueller Gestaltung können im Prozessablauf Ad-
ressen über einen Webservice geprüft werden. Das Ergebnis wird sofort an das 
SAP-System zurückgeliefert. 



Individuelle Konfiguration 

Welche Aktionen in Abhängigkeit vom Prüfergebnis ausgelöst werden, lässt sich kun-

denspezifisch konfigurieren. Es kann individuell festgelegt werden, wie damit verfahren 

und wie darauf reagiert werden soll. 

 

 

 

 

 

Die Reaktionen reichen von der einfachen Protokollierung über Versendung von E-Mails 

oder Starten eines Workflows bis zur Sperrung betroffener Objekte (Stammsätze, Bele-

ge) im SAP-System. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitoring und Dokumentation 

Alle Prüfungen und deren Ergebnisse werden aufgezeichnet. Über den Monitor können 

diese jederzeit ausgewertet werden. Betroffene Objekte können je nach Berechtigung 

bearbeitet werden. Der Monitor bietet die Möglichkeit, archivierbare Listen zur Doku-

mentation im Rahmen besonderer Verfahren z.B. Euro-SOX / SOX zu erzeugen. 
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